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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadt Plauen über die Einziehung eines Teiles der Ortsstraße Hans-Sachs-Straße, Flurstück 
261 Gemarkung Haselbrunn, Bereich zwischen Markuskirche und Markuskirchplatz 
  
 
Der Stadtrat der Stadt Plauen hat in seiner Sitzung vom 13. Juli 2021 die Einleitung des Verwaltungs-

verfahrens zur Einziehung eines Teiles der Ortsstraße Hans-Sachs-Straße, Flurstück 261 Gemarkung 

Haselbrunn, Bereich zwischen Markuskirche und Markuskirchplatz beschlossen. 

Mit Ausgabe 2021/234, Dokument 13.22.10/1-8-242 vom 03.09.2021 wurde die Absicht der Stadt 

Plauen zur Einziehung dieses Bereiches bekannt gegeben, lt. § 8 Abs. 4 Sächsisches Straßengesetz 

vom 21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Au-

gust 2019 (SächsGVBl. S. 762; 2020 S. 29). 

 

Es wurden keine Einwendungen gegen die beabsichtigte Einziehung bei der Stadt Plauen vorge-

bracht. Die Einziehung eines Teiles der Ortsstraße Hans-Sachs-Straße, Flurstück 261 Gemarkung 

Haselbrunn, Bereich zwischen Markuskirche und Markuskirchplatz ist damit erfolgt. 

 

Gegen diese Einziehung kann innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung Widerspruch 

erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Plauen, Unterer 

Graben 1, 08523 Plauen, einzulegen. 

 

Plauen, 09.12.2021 

Steffen Zenner 

Oberbürgermeister 
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Die im Amtsblatt enthaltenen Bekanntmachungen sind ohne Unterschrift gültig.  
 

Die Amtlichen Veröffentlichungen der Stadt Plauen können auch in gedruckter Form im Bürgerbüro 

der Stadt Plauen eingesehen und gegen Freiumschlag angefordert werden. Elektronisch können die-

se Veröffentlichungen (elektronische Amtsblätter) über die Internetseite www.plauen.de/amtliche kos-

tenfrei bezogen werden. 
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